
Mindestabstand
auf der Autobahn

Eine Lenkerin wurde für
schuldig erkannt, auf der
Inntal-Autobahn zu einem
vor ihr am selben Fahrstrei-
fen fahrenden Fahrzeug kei-
nen solchen Abstand einge-
halten zu haben, dass ein
rechtzeitiges Anhalten mög-
lich gewesen wäre. Es wurde
eine Geldstrafe von 90 Euro
verhängt.

Mittels Videomessung
war ein zeitlicher Abstand
von 0,58 Sekunden zum vor-
ausfahrenden Fahrzeug fest-
gestellt worden. Die Lenke-
rin war mit einer Geschwin-
digkeit von 108 km/h unter-
wegs gewesen und hatte ei-
nen Abstand von nur 17 m
eingehalten. Die Erstbehörde
erläuterte dazu, dass sich die
vom Messsystem errechnete
Geschwindigkeit von 108
km/h sowie der Reaktionsab-
stand von 17 m auch aus den
auf den angefertigten Licht-
bildern zu erkennenden Leit-
linien ableiten ließen, deren
Längen in § 5 Bodenmarkie-
rungsverordnung festgesetzt
seien: „Leitlinien sind unter-
brochene Längsmarkierun-
gen mit weißer Farbe, die
auf Autobahnen und Auto-
straßen eine Breite von min-
destens 15 cm und eine Län-
ge von 6 m haben, die Länge
der Unterbrechung beträgt
12 m.“ Bei einer Geschwin-
digkeit von 100 km/h errech-
ne sich unter Zugrundele-
gung eines Reaktionsab-
stands von einer Sekunde ein
Sicherheitsabstand von 30
m. Dies bedeute, dass zwi-
schen zwei Fahrzeugen zwei
Unterbrechungen und eine
Leitlinie liegen müssten.
Wenn sich das Heck des vor-
ausfahrenden Fahrzeugs hin-
gegen auf Höhe einer Leitli-

nie befinde, müsse zum
nächstfolgenden Fahrzeug
eine Leitlinie (6 m), eine
Unterbrechung (12 m), eine
weitere Leitlinie (6 m) sowie
eine halbe Unterbrechung (6
m) liegen. Ein solcher Ab-
stand sei aus den Lichtbil-
dern aber nicht zu ersehen:
Die Behörde entnahm die-
sen, dass die Lenkerin auf
der Überholspur unterwegs
gewesen sei. Das vordere
Fahrzeug sei mit seiner
Frontpartie in etwa auf Höhe
des Endes einer Leitlinie, in-
nerhalb einer Unterbre-
chung, gewesen. Nach die-
sem Fahrzeug sei eine Leitli-
nie gefolgt und kurz danach
das Fahrzeug der Lenkerin,
die etwa auf der Hälfte der
Unterbrechung gefahren sei. 

Aus dem Foto ergebe
sich, dass der gemessene
Wert von 17 m den örtlichen
Gegebenheiten entspreche.
Die Lenkerin sei im
Fließverkehr unterwegs ge-
wesen und habe den linken
Streifen benutzt. Daraus er-
gebe sich, dass sie mit einer
höheren Geschwindigkeit

unterwegs gewesen sei, als
der Straßenverkehr auf der
rechten Fahrbahn. 

Die Lenkerin erhob Be-
schwerde an den Verwal-
tungsgerichtshof. Nach des-
sen ständiger Judikatur ist
jedenfalls ein Abstand einzu-
halten, der etwa der Länge
des Reaktionswegs ent-
spricht, das sind in Metern
drei Zehntel der Höhe der
eingehaltenen Geschwindig-
keit in km/h (vgl. VwGH
31.3.2006, Zl.
2006/02/0040). Bei einer
Fahrgeschwindigkeit von
108 km/h hätte der Reakti-
onsweg zumindest 30 m be-
tragen. „Vor diesem rechtli-
chen Hintergrund erweist
sich die Rüge der Beschwer-
deführerin, die Behörde habe
den zeitlichen Abstand von
0,58 Sekunden (rund 17 m)
bei einer Geschwindigkeit
von 108 km/h als zu gering
beurteilt, als nicht begrün-
det“, sprach der VwGH aus.
Die Lenkerin habe keine
Umstände vorgebracht, die
eine Verringerung des einzu-
haltenden Mindestabstands

zum Vorderfahrzeug begrün-
den könnten. 

Die Rüge der Lenkerin,
anhand der Bescheidbegrün-
dung könne nicht nachvoll-
zogen werden, wie das Mes-
sergebnis zustande gekom-
men sei, sah der VwGH hin-
gegen als begründet an:
Schon in früherer Judikatur
(VwGH 25.6.2008, Zl.
2008/02/0058) hatte der
VwGH ausgeführt, dass in
Fällen, wo das Ergebnis ei-
nes Messvorgangs von sub-
jektiven Entscheidungen des
Beamten wie dem Setzen
von Messlinien bzw. Mess-
punkten abhänge, dieser
Vorgang zu einem späteren
Zeitpunkt auf seine Genauig-
keit überprüfbar sein müsse.
Der VwGH: „Die Nachvoll-
ziehbarkeit der vor Ort
durchgeführten Abstands-
messung kann auch nicht
durch Rückrechnung anhand
von Fotos ersetzt werden,
weil darauf keine Details er-
kennbar sind und die von der
Behörde allein auf Grund
der Längen der Leitlinien
angestellte Berechnung kei-
nen Bezug auf die tatsächli-
chen Verhältnisse nahm.“
Der Bescheid wurde wegen
Rechtswidrigkeit infolge
Verletzung von Verfahrens-
vorschriften aufgehoben.

VwGH 2008/02/0143,
26.9.2008

Absperren eines Bus-
haltestellenbereichs

Von einem Grundei-
gentümer wurden ein neben
einer Bushaltestelle errichte-
ter Gehsteig und eine
Teilfläche der Busbucht
durch eine Vorrichtung ab-
gesperrt. Daraufhin wurde er
für schuldig erkannt, an 21
Tagen innerhalb dreier Mo-
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Abstandsmessung: Ein Lenker hat einen solchen Abstand zum
nächsten vor ihm fahrenden Fahrzeug einzuhalten, dass ihm
jederzeit das rechtzeitige Anhalten möglich ist, auch wenn das
vordere Fahrzeug plötzlich abgebremst wird.

Straßenverkehr und Recht
Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofs zu den Themen einzuhaltender Mindestabstand 

und Absperren eines Bushaltestellenbereichs.



nate Bussen durch Absper-
ren des Haltestellenbereichs
mittels Steher mit Kabel und
Schild das Zu- und Wegfah-
ren unmöglich gemacht zu
haben. Wegen Benützung ei-
ner Straße zu verkehrsfrem-
den Zwecken ohne straßen-
polizeiliche Bewilligung
wurden über ihn eine Geld-
strafe von 726 Euro sowie
eine Freiheitsstrafe von zwei
Wochen verhängt. Weiters
wurde er für schuldig er-
kannt, an denselben 21 Ta-
gen durch die Absperrung
der öffentlichen Bushalte-
stelle unbefugt Einrichtun-
gen zur Regelung und Siche-
rung des Verkehrs ange-
bracht zu haben, weshalb ei-
ne Geldstrafe von 2.180 Eu-
ro verhängt wurde.

Der Grundeigentümer er-
hob Beschwerde an den Ver-
waltungsgerichtshof und
brachte vor, aus der Benen-
nung der gleichen Daten er-
gebe sich eine Identität der
Tathandlung. Die Markie-
rungen befänden sich aus-
schließlich auf seinem
Grundstück und beeinträch-
tigten den Verkehr nicht. Es
handle sich nicht um Ein-
richtungen zur Regelung und
Sicherung des Verkehrs,
sondern lediglich um einen
Warnhinweis, um zu verhin-
dern, dass Fußgänger von
dem direkt in die Fahrbahn
einmündenden Gehweg auf
die Fahrbahn gelangten. Ta-
feln, wie „Autoausfahrt“,
„Achtung Auto“ und derglei-
chen seien nicht verboten,
weil ihnen keine rechtliche
Bedeutung zukomme.

Für den Verwaltungsge-
richtshof stand außer Zwei-
fel, dass es sich bei der Bus-
bucht einschließlich des da-
neben errichteten Gehsteigs
um eine Straße mit öffentli-
chem Verkehr handelte.
Nach herrschender Recht-
sprechung ist dafür lediglich
das Merkmal des Fußgänger-
oder Fahrzeugverkehrs ent-
scheidend. „Maßgeblich ist
ausschließlich die tatsächli-
che Benützbarkeit der Ver-

kehrsfläche“, führte der
VwGH aus. „Insoweit sich
der Beschwerdeführer auf
sein Privateigentum an dem
abgesperrten Teil der Bus-
bucht bzw. des Gehsteiges
beruft, ist ihm entgegenzu-
halten, dass es auf die Be-
sitz- und Eigentumsverhält-
nisse am Straßengrund nicht
ankommt“. Das Verbot der
Benützung von Straßen zu
verkehrsfremden Zwecken
ohne straßenpolizeiliche Be-
willigung und das Verbot
der unbefugten Anbringung
von Einrichtungen zur Rege-
lung und Sicherung des Ver-
kehrs stellen zwei getrennt
zu beurteilende Tatbestände
dar, bei deren Übertretung
die Verwaltungsstrafen ge-
trennt voneinander zu ver-
hängen sind.

Die belangte Behörde
legte dem Grundeigentümer
jeweils das von ihm auch be-
stätigte erneute unbefugte
Anbringen der gegenständli-
chen Absperrung zur Last
und wertete die zu einer De-
liktseinheit verbundenen
Einzelhandlungen aufgrund
der gleichartigen Bege-
hungsform, des selben Tat-
orts, des zeitlichen Zusam-
menhangs und des Gesamt-
konzepts und Gesamtvorsat-
zes als ein fortgesetztes De-
likt. Der Verwaltungsge-
richtshof hatte gegen diese
rechtliche Beurteilung keine
Bedenken.

Vom Beschwerdeführer
wurden nicht nur Markierun-
gen und ein Warnhinweis
angebracht, sondern auch ei-
ne Absperrung auf der
Straßenfläche vorgenom-
men. Nach der beispielhaf-
ten Aufzählung in § 31 Abs.
1 StVO sind auch Sperrket-
ten Einrichtungen zur Rege-
lung und Sicherung des Ver-
kehrs, weshalb die vorge-
nommene Absperrung als ei-
ne solche Einrichtung ge-
wertet werden kann. Die Be-
schwerde wurde abgewiesen.

VwGH 2008/02/0228
28.11.2008

Valerie Kraus
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